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Preisblatt 2 - Netzentgelte für Entnahmen ohne Leistungsmessung 
Gültig ab 01.01.2015 
 
Die gerundeten Bruttopreise enthalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von derzeit 19 %.  
 
 
1  Entgelte für Netznutzung

 

 

  Netto Brutto 

Grundpreis €/a 43,80 52,12 

Arbeitspreis ct/kWh 6,23 7,41 

 
 
2  Entgelte für Netznutzung - unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen

1
 

   (Wärmepumpen, Elektrospeicherheizungen) 
 

  Netto Brutto 

Grundpreis €/a 0,00 0,00 

Arbeitspreis ct/kWh 1,91 2,27 
 

1Gilt auch für Anlagen nach § 14 a EnWG. 
 
 
3  Entgelte für Messstellenbetrieb (MSB), Messung (MESS) und Abrechnung (ABR) je Zählpunkt 
 

Zählwertbereitstellung in €/a MSB MESS ABR 
Summe  
Netto 

Summe  
Brutto 

Jährlich 

Tarifzähler ohne Tarifschaltgerät 6,06 1,78 10,16 18,00 21,42 

Maximumzähler2 45,00 15,00 10,16 70,16 83,49 

Tarifschaltgerät 12,80 - - 12,80 15,23 

 

Abweichende Zählwertbereitstellung in €/a 

 
MESS ABR 

Netto Brutto Netto Brutto 

Halb-
jährlich 

Tarifzähler 3,56 4,24 10,72 12,76 

Maximumzähler2 30,00 35,70 10,72 12,76 

Viertel-
jährlich 

Tarifzähler 7,12 8,47 11,84 14,09 

Maximumzähler2 60,00 71,40 11,84 14,09 

Monatlich 
Tarifzähler 21,36 25,42 16,32 19,42 

Maximumzähler2 180,00 214,20 16,32 19,42 
 

2Bei Bereitstellung eines Wandlersatzes erhöht sich das Entgelt beim Maximumzähler in NS um 24,00 €/a 
Netto (Brutto 28,56 €/a). 
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4  Konzessionsabgaben und Umlagen
 

 
Für die entnommene Jahresarbeit werden  
 
- Konzessionsabgaben gemäß dem mit der jeweiligen Gemeinde geschlossenen Stromkonzessions-

vertrag auf der Basis der aktuell geltenden Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas 
und  
 

- folgende von den deutschen Übertragungsnetzbetreibern veröffentlichte bundesweit einheitliche ge-
setzliche Umlagen berechnet: 

 

Mehrkosten nach dem KWK-Gesetz (KWK-G) in ct/kWh 

Umlagegruppe Netto Brutto  

für die ersten 100.000 kWh A 0,254 0,302 

oberhalb von 100.000 kWh B 0,051 0,061 

oberhalb von 100.000 kWh1 C 0,025 0,030 

 

Mehrkosten nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) in  ct/kWh 

Umlagegruppe Netto Brutto 

1 alle Letztverbraucher für die ersten 100.000 kWh A 0,237 0,282 

2 

Letztverbraucher mit einem 
Jahresverbrauch über 100.000 
kWh je Abnahmestelle, die 
nicht unter Nr. 3 fallen 

oberhalb 100.000 kWh bis 
1.000.000 kWh 

A+ 0,227 0,270 

oberhalb 1.000.000 kWh B 0,050 0,060 

3 
Letztverbraucher mit einem 
Jahresverbrauch über 100.000 
kWh je Abnahmestelle1 

oberhalb 100.000 kWh bis 
1.000.000 kWh 

A++ 0,227 0,270 

oberhalb 1.000.000 kWh C 0,025 0,030 

 

Offshore-Haftungsumlage (Mehrkosten nach § 17 f EnWG) in ct/kWh 

Umlagegruppe Netto Brutto 

für die ersten 1.000.000 kWh A -0,051 -0,061 

oberhalb 1.000.000 kWh B 0,050 0,060 

oberhalb 1.000.000 kWh2 C 0,025 0,030 

 

Umlage für abschaltbare Lasten (Mehrkosten nach § 18 AbLaV) in ct/kWh 

 
Netto Brutto 

verbrauchsunabhängig 0,006 0,007 
 

1Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes, des schienengebundenen Verkehrs oder der Eisen-
bahninfrastruktur, deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr 4% des Umsatzes überstiegen (§ 
9 Abs. 7 Satz 3 KWK-G). Der Nachweis ist durch ein Testat zu erbringen. 
          
2Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr 
4% des Umsatzes überstiegen (§ 9 Abs. 7 Satz 3 KWK-G). Der Nachweis ist durch ein Testat zu erbringen. 
 
 


